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Vorwort 

Das Parteiensystem in der Bundesrepublik hat sich seit 1949 zu-
nehmend verfestigt.  Die Zahl der zu Wahlen mit eigenen Wahlvor-
schlägen zugelassenen Parteien hat sich beträchtlich verringert; seit 
1961 sind nur noch drei Fraktionen im Bundestag vertreten. Kr i t iker 
sprechen warnend vom „Establishment" und vom „Parteienkartell". 
Die demokratische Legitimität dieses Parteiensystems ist durch seine 
Offenheit  gegenüber Veränderungen bedingt. Diese Offenheit  w i rd 
durch den Grundsatz der gleichen Wettbewerbschancen aller Parteien 
vom Grundgesetz gewährleistet. Die vorliegende Arbeit geht der Frage 
nach, inwieweit die Chancengleichheit der Parteien das staatliche 
Handeln begrenzt. 

Die Arbeit hat im Sommersemester 1966 der Rechts- und Staats-
wissenschaftlichen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität 
Münster als Dissertation vorgelegen. Das Manuskript wurde im Apr i l 
1966 abgeschlossen; für die Drucklegung wurde es geringfügig ergänzt. 
Die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts  vom 19. Jul i 1966 
zur Frage der Parteienfinanzierung  aus öffentlichen  Mit te ln sowie das 
bis zum Oktober 1966 erschienene Schrifttum konnten noch zum Teil 
berücksichtigt werden. 

Dank schulde ich in besonderer Weise Herrn Professor  Dr. Hans 
Ulrich Scupin,  der die Arbeit betreut und ihre Entstehung hilfsbereit 
gefördert  hat. Danken möchte ich auch Herrn Professor  Dr. Dr. Ernst-
Wolfgang Böckenförde,  der mir die Anregung zu dem Thema der Ar -
beit gegeben hat, sowie dem Korreferenten  Herrn Privatdozenten Dr. 
Erich Kiichenhoff.  Ferner habe ich al l denen zu danken, die mir durch 
Hinweise und Auskünfte geholfen haben. 

Herrn Ministerialrat a. D. Dr. Johannes Broermann  g i l t mein Dank 
für die Aufnahme der Arbeit in sein Verlagsprogramm. 

Münster (Westf.), im Dezember 1966. 

Heinz-Christian  Jülich 
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Einleitung 

§ 1 : Gegenstand und Aufbau der Arbeit 

Mehr als siebzehn Jahre nach der Erteilung des Verfassungsauftrages 
an den Bundesgesetzgeber steht das Parteiengesetz noch aus. Vergeb-
liche Ansätze, politische Gegensätze und ein nur zum Teil verständliches 
Zögern des Parlaments liegen zurück, wenn — so bleibt zu hoffen  — 
der 5. Deutsche Bundestag das Parteiengesetz verabschieden wird. Die 
demokratische Legit imität dieses zutiefst politischen Gesetzes — inso-
weit nur dem Wahlgesetz vergleichbar — w i rd davon abhängen, ob es 
die freien Wettbewerbschancen aller Parteien wahrt. Dieser Grundsatz, 
der einseitige Begünstigungen bestimmter Parteien durch das Parteien-
gesetz verbietet, w i rd in dem künftigen Gesetz selbst konkretisiert 
werden. Nicht im Brennpunkt der Auseinandersetzungen und damit 
auch nicht im Blickfeld der Öffentlichkeit  stehend, ist in allen drei 
Gesetzentwürfen, die dem Bundestag bisher vorgelegen haben, der 
Grundsatz der Chancengleichheit der Parteien formuliert  worden. An-
gesichts dieses ersten Versuches, das Rechtsverhältnis der Parteien 
untereinander sowie gegenüber dem Staat und anderen Trägern öffent-
licher Gewalt auch außerhalb des Wahlrechts gesetzlich zu regeln, er-
scheint es notwendig, jenen Grundsatz näher zu untersuchen. 

Als nach der wählerbezogenen Rechtsprechung und Lehre in der 
Weimarer Republik zum parlamentarischen Wahlrecht sich die Auf-
merksamkeit der Verfassungsrechtler  in der Bundesrepublik in beson-
derem Maße den politischen Parteien zuzuwenden begann, forderten 
bereits im Jahre 1950 drei bekannte Staatsrechtslehrer 1, im Rahmen 
des Parteiengesetzes auch das Prinzip der gleichen Wettbewerbschancen 
der Parteien zu sichern. Infolge des Schweigens des Gesetzgebers ist 
diese Aufgabe in der Folgezeit weitgehend dem Bundesverfassungs-
gericht zugefallen 2, dessen Rechtsprechung indessen noch nicht als völ l ig 
abgeschlossen angesehen werden kann und darf. 

1 Forsthoff  DRZ 50, 315; Leibholz,  38. DJT, S. C 28; v.  Mangoldt  DÖV50, 
574. 

2 Zur Problematik durch das „Hineinragen der Verfassungsgerichtsbarkeit 
i n den Bereich des Politischen" vgl. Klein,  Bundesverfassungsgericht,  insbes. 
S. 17 ff. 



16 Einleitung 

Dem verfassungsrechtlichen  Postulat der Chancengleichheit aller Par-
teien kann nicht der politisch-soziologische Befund der unterschied-
lichen realen Startchancen der Parteien entgegengehalten werden. 
Das freie Spiel der politischen Kräfte im gesellschaftlichen Raum führt 
notwendigerweise zu solchen „natürlichen" Unterschieden. Dem hier 
zu behandelnden verfassungsrechtlichen  Grundsatz der Chancengleich-
heit steht aber jede Wettbewerbs ver zerrende hoheitliche Einflußnahme 
entgegen. Im parlamentarischen Parteienstaat ist damit das Spannungs-
verhältnis berührt zwischen den auf Erhaltung und Verbesserung des 
status quo gerichteten Bestrebungen der beati possidentes  und der 
demokratischen Forderung nach der Abhängigkeit aller staatlichen 
Herrschaft  von der freien Willensbildung des Volkes. 

Aufgabe der Arbeit ist es zu zeigen, wie der Grundsatz der Chancen-
gleichheit aller Parteien ein Strukturprinzip unseres demokratischen 
Staates ist, welche Ausformung er im Verfassungssystem des Grund-
gesetzes besitzt und welche Folgerungen sich aus ihm für das staat-
liche Handeln gegenüber den Parteien ergeben. Während das traditio-
nelle Verhältnis des Staates zu den Parteien fast ausschließlich durch 
gesetzliche Reglementierungen des Parteienwirkens im Zusammenhang 
mi t Wahlen bestimmt worden ist, steht im Vordergrund der jüngsten 
Entwicklungsphasen dieses Verhältnisses die parteienfördernde  Tätig-
keit des Staates. So werden in einem ersten darstellenden Abschnitt der 
Arbeit zunächst Übersichten zu geben sein, die die Entwicklung und 
Beurteilung des staatlichen Handelns gegenüber den Parteien in den 
drei Bereichen Wahlrecht, Rundfunkwerbung und Parteienfinanzierung 
zum Gegenstand haben. Im anschließenden dogmatischen Teil soll ver-
sucht werden, den Grundsatz der Chancengleichheit näher zu bestim-
men, während im dritten Abschnitt die Wirkungen dieses Grundsatzes 
als Grenze staatlichen Handelns in den angeführten Bereichen zu un-
tersuchen sind. Abschließend werden die sich hieraus ergebenden Fol-
gerungen aufgezeigt werden, die für die Gestaltung des künftigen Par-
teiengesetzes zu beachten sind. 



Erster  Abschnitt 

Übersicht über die Entwicklung der Problematik 

§ 2: Die Vorgeschichte eines Parteiengesetzes 

I. Der Verfassungsauftrag 

I n der zweiten Lesung des späteren Artikels 21 GG im Hauptaus-
schuß des Parlamentarischen Rates1 wurde die jetzt gültige Formulie-
rung gefunden. Damit wurde die bis dahin bestehende Fassung auf 
Vorschlag des Redaktionsausschusses aufgehoben. Diese hatte i n den 
ersten beiden Absätzen gelautet: 

(1) Die M i tw i r kung der Parteien bei der politischen Wil lensbi ldung des 
Volkes und die innere Ordnung der Parteien sind durch Bundesgesetz 
zu regeln. 

(2) Die Bi ldung der Parteien ist frei. 

Demgegenüber heißt es in Ar t . 21 GG: 
(1) Die Parteien w i r ken bei der politischen Wil lensbi ldung des Volkes mi t . 

Ihre Gründung ist frei.  Ihre innere Ordnung muß demokratischen 
Grundsätzen entsprechen. Sie müssen über die Herkunf t  ihrer Mi t te l 
öffentlich  Rechenschaft geben. 

(2) Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger 
darauf ausgehen, die freiheitl iche demokratische Grundordnung zu be-
einträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik 
zu gefährden, sind verfassungswidrig.  Über die Frage der Verfassungs-
widr igkei t entscheidet das Bundesverfassungsgericht. 

(3) Das Nähere regeln Bundesgesetze. 

Bei dieser Umformulierung  war der Ausschuß sich darüber im kla-
ren, daß es sich nur um eine redaktionelle, nicht aber um eine sachliche 
Änderung handelte, und daß insbesondere „die Auflage an den Bundes-
gesetzgeber, daß die Mi twi rkung der Parteien bei der politischen Wi l -
lensbildung des Volkes und die innere Ordnung der Parteien durch 
Bundesgesetz zu regeln sind", nicht fallengelassen worden sei2. 

1 27. Sitzg v. 15.12.1948 StenBer S. 320/21. 
2 aaO S. 320. 

2 Jülich 
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Ar t . 21 I I I GG enthält also auch nach dem Wil len des Parlamenta-
rischen Rates einen klaren Auftrag an den Bundesgesetzgeber zum 
Erlaß eines Parteiengesetzes. Dieser Verfassungsauftrag  zur Schaffung 
materiellen Verfassungsrechts  im Wege der (Ergänzung und Konkre-
tisierung des in Art . 21 GG enthaltenen Parteienrechts durch einfaches 
Bundesgesetz ist trotz mehrfacher  Ansätze bisher nicht vom Bundestag 
erfül l t  worden. 

I I . Die Parteiengesetzentwürfe 

Auf Grund eines Zentrum-Antrags vom 6.12.19493 und einer ent-
sprechenden Empfehlung des Ausschusses für Rechtswesen und Ver-
fassungsrecht 4 forderte  der Bundestag die Bundesregierung am 18.10. 
1950 einstimmig auf, einen Parteiengesetzentwurf  vorzulegen5. Ein Ge-
setzentwurf des Bundesinnenministeriums vom 5. 5.1951 wurde jedoch 
vom Kabinett nicht gebil l igt6 . Ein zweiter Entwurf wurde 1951 im 
Kabinett beraten, jedoch wegen der Auseinandersetzungen um die Aus-
gestaltung des hiermit eng zusammenhängenden Wahlrechts nicht an-
genommen7. Dies führte zu einer längeren Unterbrechung der Arbeiten. 
Sie wurden erst wieder aufgenommen, nachdem am 9. 8.1957 der Be-
richt der vom Bundesinnenministerium im Dezember 1955 eingesetzten 
Parteienrechtskommission veröffentlicht  worden war 8 . I m Regierungs-
programm 1957 wurde das Parteiemgesetz nicht erwähnt. 

Au f Grund eines FDP-Antrags 9 forderte  der Bundestag am 4. 7.1958 
die Bundesregierung auf, bis zum 1.1.1959 einen Parteiengesetzentwurf 
vorzulegen10. A m 25. 5.1959 verabschiedete die Bundesregierung ihren 
Entwurf 1 1 , leitete ihn aber erst am 2.10.1959 dem Bundesrat zu1 2 , der 
ihn bereits am 23.10.1959 beriet, ohne Einwendungen gegen den Ent-
wur f  zu erheben13. A m 22.12. 1959 wurde der Entwurf dem Bundestag 

3 BT Drs 1/275. 
4 BT Drs 1/1426 v. 5.10.1950. 
5 BT StenBer 92. Sitzg S. 3430—31. 
6 Wernicke , BK, Ar t . 21 Erl. I I l a S. 4. Vgl. auch BT Drs 1/3657 Antwor t 

des B M I auf eine Anfrage der Föderalistischen Union (BP-Zentrum) am 
5. 8.1952. 

7 Schäfer,  NJW59, 1250; vgl. Lehr,  Bul let in Nr. 29 v. 11.3.1952, S. 292. 
8 Rechtliche Ordnung des Parteiwesens. Probleme eines Parteiengesetzes. 

2. Auflage Frankfurt  1958. Zit. : Bericht. 
9 BT StenBer 40. Sitzg v. 4. 7.1958, Ani . 26, S. 2386. 
1 0 BT StenBer 40. Sitzg v. 4.7.1958, S. 2361. 
1 1 Seifert,  Bul let in Nr. 101 v. 9.6.1959, S. 990. 
1 2 Bundesrat Drs 294/59. 
1 3 Bundesrat StenBer 210. Sitzg v. 23.10.1959. Einwände Hessens in Form 

von Abänderungsanträgen wurden von der Mehrheit des Bundesrates abge-
lehnt (StenBer aaO S. 177). 
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vorgelegt14, wo er am 19. 2.1960 zum ersten Male beraten und an den 
Ausschuß für Inneres überwiesen wurde 15 . Zu einer weiterführenden 
Aussprache über den Entwurf ist es jedoch im Ausschuß nach den Wor-
ten des damaligen Ausschuß-Berichterstatters nicht gekommen16. 

A m 17. 12. 1964 brachte die Regierungskoalition, CDU/CSU und FDP, 
einen Entwurf für ein Parteiengesetz ein17 . Diesem Vorstoß folgte die 
SPD am 23. 2. 1965 mi t einem eigenen Entwurf 1 8 . Als Ergebnis der 
ersten Lesung im Bundestag am 10. 3. 196519 wurden beide Entwürfe 
an einen Sonderausschuß überwiesen, wo sie bis zum Ende der Legisla-
turperiode im Herbst 1965 blieben. 

I m Herbst 1966 hat eine interfraktionelle  Arbeitsgruppe des Bundes-
tages einen neuen Entwurf für das Parteiengesetz erarbeitet, auf des-
sen Grundlage 1967 ein gemeinsamer Gesetzentwurf  der drei Fraktio-
nen im Bundestag eingebracht worden ist (vgl. S. 21). 

I I I . Die Regelung der Chancengleichheit 

Obwohl sich die drei veröffentlichten  Parteiengesetzentwürfe  an der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts  orientiert haben, weisen 
sie — einig in grundsätzlicher Anerkennung der Chancengleichheit 
aller politischen Parteien — bei der Konkretisierung der aus diesem 
Grundsatz folgenden Verhaltensnormen nicht unerhebliche Unter-
schiede auf: 

§8 PartGEntwReg 

(1) Soweit der Staat oder ein anderer Träger öffentlicher  Gewalt den Par-
teien seine Einrichtungen zur Verfügung stellt oder ihnen sonst öffent-
liche Leistungen gewährt, können alle Parteien verlangen, i n grund-
sätzlich gleicher Weise behandelt zu werden. Der Umfang der Be-
nutzung oder Gewährung kann nach der Bedeutung der Parteien ab-
gestuft werden; die Bedeutung ist i n erster L in ie nach den vorange-
gangenen Wahlerfolgen (Wählerzahlen), gegebenenfalls nach anderen 
sachgerechten, leicht nachprüfbaren  Gesichtspunkten zu bemessen. Bei 
Einrichtungen und Leistungen, die i m Zusammenhang m i t einer Wahl 
zur Verfügung gestellt oder gewährt werden, beschränkt sich dieses 
Recht während der Dauer des Wahlkampfes auf diejenigen Parteien, 
die Wahlvorschläge eingereicht haben. Zu Rundfunksendungen brauchen 
nur Parteien zugelassen zu werden, deren Wahlvorschläge nach A r t oder 

1 4 B T Drs III/1509. 
1 5 BT StenBer 104. Sitzg v. 19.2.1960, S. 5627. 
1 6 Lohmar  S. 139. 
1 7 BT Drs IV/2853. 
1 8 B T Drs IV/3112. 
1 9 BT StenBer 170. Sitzg v. 10.3.1965, S. 8571—92. 

2* 


